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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

29.08.2013 

Geschäftszahl 

2011/16/0245 

Rechtssatz 

Von der beantragten Durchführung einer Verhandlung vor dem Verwaltungsgerichtshof konnte aus den Gründen 
des § 39 Abs. 2 Z 6 VwGG Abstand genommen werden. Im Beschwerdefall, der zwar nicht in den 
Anwendungsbereich des in § 39 Abs. 2 Z 6 VwGG erwähnten Art. 6 EMRK fällt, in welchem aber der sich aus 
Art. 6 EMRK ergebende Schutz durch die Bestimmung des Art. 47 Abs. 2 der Grundrechte-Charta (GRC) 
gewährleistet wird, kann auf dem Boden der Rechtsprechung zu § 39 Abs. 2 Z 6 VwGG von der beantragten 
Verhandlung auch abgesehen werden, wenn der Verwaltungsgerichtshof nach einem Verfahren vor dem 
unabhängigen Finanzsenat - zweifelsfrei einem Gericht iSd Art. 47 GRC - angerufen wurde und die anwaltlich 
vertretene beschwerdeführende Partei vor dem unabhängigen Finanzsenat (auch wenn sie in den [Administrativ- 
]Beschwerden dazu nach dem Wirksamwerden der GRC mit 1. Dezember 2009 Gelegenheit gehabt hätte) die 
Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht (wirksam) verlangt hat (vgl. auch das hg. Erkenntnis vom 
21. Dezember 2012, 2012/03/0038, mwN). 
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